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Dieses Informationsblatt richtet sich in erster Linie an Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen. 

Es soll Interessenvertretungen dabei unterstützen, die gesetzlichen Vorgaben rund um die Aufgaben von Fachkräf-

ten für Arbeitssicherheit (im folgenden kurz »Fachkräfte«) und Betriebsärzten sowie die Zusammenarbeit aller am 

Arbeits- und Gesundheitsschutz Beteiligten mit Leben zu füllen. Deshalb stehen hier keine Gesetzestexte im Mittel-

punkt, sondern Erfahrungen und Anregungen aus unserer Praxis als Berater und Sachverständige für den Arbeits- 

und Gesundheitsschutz. Im Gegensatz zu Fachkräften und Betriebsärzten, die ausschließlich beratend tätig sind, 

verfügen vor allem Betriebs- und Personalräte über das Instrument der Mitbestimmung, das heißt, der Arbeitgeber 

muss mit ihnen über alle offene Fragen zum Gesundheitsschutz eine Einigung herbeiführen.

Um diese weitgehenden Rechte er-

folgreich nutzen zu können, ist es 

wichtig zu klären, welche Anforde-

rungen die Interessenvertretung 

an die Betreuung durch Fachkräfte 

und Betriebsärzte stellen und wel-

che eigene Zielsetzung sie in der 

Zusammenarbeit im Arbeitsschut-

zausschuss verfolgen will.

Trotz großer Unterschiede bei der 

Umsetzung des Arbeitssicher-

heitsgesetzes in den Betrieben las-

sen sich doch einige häufig auftre-

tende Merkmale erkennen:

■■ Arbeitgeber – und manchmal 

auch die Interessenvertretun-

gen – delegieren den Arbeits-

schutz gern an die Experten 

nach dem Motto: Die werden 

das schon machen.

■■ Betriebsärzte und Fachkräfte 

»vergessen« in ihrer Praxis hin 

und wieder, dass ihre Aufgabe 

nicht nur darin besteht den Ar-

beitgeber zu beraten, sondern 

ebenso die Beschäftigten und 

ausschließlich mit dem betriebli-

chen Gesundheitsschutz befasst.

Das Arbeitsschutzgesetz, das 1996 

in Kraft trat, steht für einen moder-

nen, ganzheitlichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz und fordert 

die präventive Gestaltung der Ar-

beitsbedingungen. Damit ist ins-

besondere die menschengerechte 

Gestaltung der Arbeitsbedingun-

gen gemeint, die stets von neuem 

an die sich ständig ändernden Ar-

beitssituationen anzupassen sind. 

In diesem Anpassungsprozess ist 

der jeweils aktuelle Stand der Tech-

nik, der Arbeitsmedizin und Hygi-

Arbeitsschutzorganisation im Betrieb –
ein lohnendes Betätigungsfeld für Interessenvertretungen

Rechtliche Grundlagen
■■ Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

■■ Arbeitsschutzgesetz (ArbschG)

■■ Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) A1 und A2

■■ Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

■■ Personalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder (PersVG)

■■ Sozialgesetzbuch (SGB) VII und IX

deren Interessenvertretungen.

■■ So mancher Arbeitgeber erfüllt 

zwar seine Pflicht Fachkräfte 

und Betriebsärzte zu bestellen, 

ist aber zufrieden, wenn diese 

nicht allzu viele Aktivitäten ent-

falten.

Das Arbeitssicherheitsgesetz von 

1974 regelt im wesentlichen die Be-

stellung von Fachkräften und Be-

triebsärzten, die Aufgabenwahr-

nehmung und die Details der 

Zusammenarbeit. Dieses Gesetz 

enthält auch die Vorschrift über den 

Arbeitsschutzausschuss, dem zent-

ralen Gremium im Betrieb, das sich 
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ene sowie der wissenschaftlichen Er-

kenntnisse zu berücksichtigen. Das 

Arbeitsschutzgesetz gibt somit vor, wie 

die Aufgaben aus dem Arbeitssicher-

heitsgesetz zu erfüllen sind.

Andere wichtige Details, wie die Ein-

satzzeiten und die Gestaltung der Zu-

sammenarbeit der unterschiedlichen 

Funktionen, sind in Berufsgenossen-

schaftlichen Vorschriften geregelt. 

Diese Aufteilung wird von betrieblichen 

Praktikern nicht ganz zu Unrecht als un-

übersichtlich wahrgenommen.

Funktion und betriebliche Stellung 

von Fachkräften und Betriebsärzten

■■ Funktion von Beiden ist es die an-

deren Beteiligten am Arbeitsschutz 

zu beraten.

■■ Beide haben Stabspositionen inne, 

das heißt sie haben keinen Vorge-

setzten, sondern sind der Unterneh-

mensleitung direkt unterstellt.

■■ In der Ausübung ihrer Funktion sind 

sie nicht weisungsgebunden, aber 

sie haben gegenüber anderen auch 

keine Weisungsbefugnis.

Aufgaben

Die sogenannten Aufgabenkataloge 

für beide Funktionen finden sich in den 

§§ 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgeset-

zes. Beim Lesen wird deutlich, dass es 

sich um eine fast wortgleiche Aufga-

benstellung handelt. Unterschiede be-

stehen in spezifischen medizinischen 

bzw. technischen Aufgaben. Diese Auf-

gabenzusammenstellung muss im Be-

trieb in zweierlei Hinsicht konkretisiert 

werden:

■■ es handelt sich um »Überschriften«, 

denen konkrete Tätigkeiten zuge-

ordnet werden müssen;

■■ innerhalb der vorgegebenen Aufga-

ben muss eine inhaltliche Schwer-

punktsetzung festgelegt werden.

Erfahrungsgemäß werden diese Ar-

beitsschritte zur Anpassung der gesetz-

lichen Vorgaben an die betriebliche Re-

alität oft vernachlässigt.

Zusammenarbeit aller am 

Arbeitsschutz Beteiligten

Bei der Gestaltung des Arbeitsicher-

heitsgesetzes hat der Gesetzgeber viel 

Wert auf die Zusammenarbeit aller Be-

teiligten gelegt. So wird vorgegeben, 

dass die Fachkräfte und die Betriebs-

ärzte auch die betriebliche Interessen-

vertretung beraten sollen.

Die Gestaltung der Zusammenarbeit 

zwischen dem Betriebsarzt und der 

Fachkraft wird in der BGV A1 »Grund-

sätze der Prävention« thematisiert. 

Hier wird der Arbeitgeber in die Pflicht 

genommen, die Zusammenarbeit zwi-

schen diesen beiden Funktionen zu för-

dern. Ganz ähnlich verhält es sich mit 

der Zusammenarbeit der Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit und den Sicherheits-

beauftragten. Auch diese Zusammen-

arbeit wird in der BGV A1 verpflichtend 

geregelt.

Tätigkeitsberichte als 

Instrument der Qualitätssicherung

In § 5 der BGV A2 »Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit« wird 

beiden Experten aufgegeben, einen re-

gelmäßigen Tätigkeitsbericht über die 

Erfüllung ihrer Aufgaben zu erstellen. 

Diese Vorschrift ist von großer Bedeu-

tung, denn der Bericht ermöglicht es, 

die Arbeit der beiden Experten zu be-

werten und er kann auch als Grund-

lage für zukünftige Arbeitsplanungen 

Tipps für den Tätigkeitsbericht
Aus ihm muss überschlägig die anteilsmäßige Verteilung der Einsatzzeit auf die verschiedenen Tätig-
keiten hervorgehen. Die folgenden Aufzählungen sind nicht abschließend, je nach Besonderheiten im 
Betrieb können weitere Punkte wichtig sein:
a) Fachkraft für Arbeitssicherheit b) Betriebsarzt
Anzahl und Anlass der Begehungen Anzahl und Anlass der Begehungen
Beratung anderer Akteure im Betrieb (un-
ter Nennung von Beratungsthemen)

Beratung anderer Akteure im Betrieb (un-
ter Nennung von Beratungsthemen)

Eigene Fortbildung Eigene Fortbildung
Gestaltung der Koopera-
tion mit dem Betriebsarzt

Gestaltung der Kooperation mit der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Schwerpunktthemen in der Prävention Schwerpunktthemen in der Prävention
Vorgeschlagene Maßnahmen und Stand 
der Umsetzung durch den Betrieb

Vorgeschlagene Maßnahmen und Stand 
der Umsetzung durch den Betrieb

Unfalluntersuchungen Arbeitsmedizinische Untersuchungen
Gestaltung der Zusammenar-
beit mit Sicherheitsbeauftragten

Aktivitäten zur Verhütung arbeits-
bedingter Erkrankungen
Erkenntnisse zum Fehlzeiten-
geschehen im Betrieb
Beratungsgespräche mit Beschäftigten
Aktivitäten zum betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement
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genutzt werden. Unsere Erfahrungen 

zeigen jedoch, dass diese Vorgabe in 

den Betrieben nur sehr spärlich umge-

setzt wird. Sehr häufig bekommt man 

erstaunte Reaktionen, fragt man nach 

diesen Berichten. Von einzelnen Berufs-

genossenschaften gibt es gute Informa-

tionsblätter zur inhaltlichen Gestaltung 

solcher Berichte, die aber weder bei 

den Experten, den Arbeitgebern noch 

den Interessenvertretungen bekannt zu 

sein scheinen.

Einsatzzeiten für Betriebsärzte 

und Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Einsatzzeiten werden von den Be-

rufsgenossenschaften in der BGV A2 

festgelegt. Dabei legt jede BG die Ein-

satzzeiten für ihre Mitgliedsbetriebe 

fest. Sie werden pro Beschäftigten pro 

Jahr berechnet. In diese Berechnung 

sind auch die Leiharbeitnehmer im 

Betrieb zu integrieren (rechtlich ergibt 

sich dies aus dem Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetz). Bei den Einsatzzeiten 

handelt es sich um Mindesteinsatzzei-

ten. Das heißt nichts anderes, als dass 

die Betriebe aufgefordert sind, je nach 

Bedarf zu entscheiden, ob die Einsatz-

zeiten erhöht werden sollten. In der Pra-

xis werden diese Mindesteinsatzzeiten 

mehrheitlich wie unverrückbare Vorga-

ben behandelt. Es ist wichtig, die BGV 

A2 für die eigene Branche im Detail zu 

kennen. Zur Zeit werden diese Rege-

lungen überarbeitet und voraussicht-

lich Anfang 2011 rechtskräftig.

Arbeitsschutzausschuss

Der § 11 im Arbeitssicherheitsgesetz 

schreibt vor, dass ein Arbeitsschutz-

ausschuss (ASA) im Betrieb einzurich-

ten ist. Bedauerlicherweise ist dieser 

Paragraph im Gesetz sehr knapp ge-

halten und bietet keine Hilfestellung 

für die Praxis. Es werden vor allem 

die Pflichtmitglieder (Arbeitgeber, Be-

triebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicher-

heit, Interessenvertretung und Sicher-

heitsbeauftragte) und der mindestens 

zu erfüllende Sitzungsrhythmus (vier-

teljährlich) festgelegt. Hinsichtlich der 

Aufgabenbeschreibung heißt es dort le-

diglich: »Der Arbeitsschutzausschuss 

berät Anliegen des Arbeitsschutzes.« 

Positiv lässt sich dies so deuten: Es 

gibt viel Freiraum den Inhalt der Sit-

zungen zwischen den Mitgliedern aus-

zuhandeln. Allerdings sprechen die 

Erfahrungsberichte eine andere Spra-

che. Vielfach wird die Möglichkeit un-

terschätzt, den ASA für den betriebli-

chen Gesundheitsschutz zu nutzen. In 

vielen Betrieben werden vor allem Un-

fallereignisse und sichtbar gewordene 

Mängel besprochen. Nach allem, was 

man weiß, scheint eine systematische 

Planung dagegen nur in wenigen dieser 

Gremien stattzufinden. Das heißt auch, 

dass die vorhandenen Fachkompeten-

zen der Experten nicht genutzt werden.

Sicherheitsbeauftragte

Sicherheitsbeauftragte sind vom Ar-

beitgeber bestimmte Beschäftigte als 

unmittelbare Ansprechpartner für den 

Gesundheitsschutz vor Ort. Ihre Auf-

gabe besteht darin, den Arbeitgeber bei 

der Durchführung von Maßnahmen zum 

Unfall- und Gesundheitsschutz zu un-

terstützen, auf mögliche Gesundheits-

gefahren hinzuweisen und die anderen 

Beschäftigen zu gesundem Arbeitsver-

Mögliche Formen der sicherheitstechnischen 
und der arbeitsmedizinischen Betreuung
Betreuung durch Vorteile Nachteile
Fachkräfte und Betriebsärzte, 
als Mitarbeiter des Betriebes/
Unternehmens

sehr gute Kenntnisse der 
Arbeitsbedingungen, 
Einbindung in die 
betrieblichen Strukturen

bei Kritik an 
der Tätigkeit 
ist es schwer, 
Veränderungen 
herbei zu führen

passt nur für 
Großbetriebe

freiberuflich tätige 
Betriebsärzte und Fachkräfte

häufig keine guten 
Kenntnisse der 
Arbeitsbedingungen, 
stehen unter großem 
Druck, Aufträge zu 
behalten

arbeitsmedizinische und/
oder sicherheitstechnische 
Dienste

Bündelung von 
Branchenkenntnissen 
möglich, gute Infrastruktur 
(Literatur, Fortbildung)

häufig keine guten 
Kenntnisse der 
Arbeitsbedingungen, 
stehen unter großem 
Druck, Aufträge zu 
behalten

Auf spezifische Regelungen für Kleinstbetriebe wird hier nicht eingegangen.
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halten anzuregen. Ihre Aufgaben und 

Rechte sind nicht im Arbeitssicherheits-

gesetz, sondern im Sozialgesetzbuch 

VII geregelt. Im Arbeitssicherheitsge-

setz werden sie lediglich als Pflichtmit-

glieder des ASA erwähnt. In der BGV A1 

finden sich einige gute Gestaltungsan-

sätze für ihre Arbeit, die in der entspre-

chenden BG Regel A1 noch konkreti-

siert werden.

Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung fin-

det überhaupt keine Erwähnung im Ar-

beitssicherheitsgesetz, weder hinsicht-

lich einer Beratung durch Betriebsärzte 

und Fachkräfte noch einer Mitglied-

schaft im ASA. Das führt dazu, dass 

sie in vielen Betrieben nicht in die Ar-

beit des ASA einbezogen wird, obwohl 

über das Sozialgesetzbuch IX geregelt 

ist, dass die Schwerbehindertenvertre-

tung das Recht hat, an den ASA-Sitzun-

gen teilzunehmen.

Arbeitsschutzorganisation – 

ein lohnendes Betätigungsfeld

Da viele der rechtlichen Vorgaben nicht 

abschließend geregelt sind und der Ar-

beitgeber daher über Ermessenspiel-

räume bei der Umsetzung verfügt, fal-

len viele der angesprochen Themen 

unter die Mitbestimmung:

■■ Gestaltung der inhaltlichen Arbeit 

im ASA

■■ Festlegung der Schwerpunkte für 

die Tätigkeit der Betriebsärzte und 

Fachkräfte

■■ Ausgestaltung der Praxis aller Ak-

teure in der täglichen Zusammen-

arbeit

■■ Festlegung der Struktur der Tätig-

keitsberichte

Bei der Einstellung von Betriebsärz-

ten und Fachkräften besteht nur dann 

ein Mitbestimmungsrecht, wenn diese 

Arbeitnehmer des Betriebes sind. Das 

trifft allerdings meist nur bei großen 

Unternehmen zu. Viel weiter verbrei-

tet ist die Betreuung durch freiberuf-

liche Experten oder überbetriebliche 

Dienste. Nach Arbeitssicherheitsgesetz 

ist für eine solche externe Betreuung 

des Betriebes die Zustimmung der In-

teressenvertretung notwendige Voraus-

setzung. Bei allen weiteren Fragen, die 

hiermit verbunden sind, besteht ein Be-

teiligungsrecht. Dieses Recht sollte auf 

jeden Fall wahrgenommen werden, um 

Einfluss auf die Rahmenbedingungen 

der Bestellung auszuüben.

Anregungen für eine bessere Nutzung des ASA

Jede erste Sitzung im Jahr:

■■ Auf jeder ersten Sitzung im Jahr sollten die Tätigkeitsberichte von der Fachkraft 

und dem Betriebsarzt mit dem Ziel vorgestellt werden, die thematische Schwer-

punktsetzung und die aufgewendete Zeit auf den Prüfstand zu stellen und ge-

gebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.

Was auf jede Sitzung gehört:

■■ Vorträge vom Betriebsarzt oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit über even-

tuelle rechtliche Neuerungen oder neue Erkenntnisse zu Gefährdungen und ge-

eigneten Gegenmaßnahmen, die für den Betrieb relevant sind (Gesetze, Ver-

ordnungen, Technische Regeln, Berufsgenossenschaftliche Veröffentlichungen, 

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse)

■■ Auswertung des Unfallgeschehens, inklusive der Beinaheunfälle

Mögliche Schwerpunktsetzungen:

■■ Planung und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

■■ Überprüfung und Neuentwicklung der Unterweisungen nach § 12 ArbschG

■■ Auswahl von Schwerpunkthemen, z. B. Muskel-Skeletterkrankungen, Stress und 

Stressbewältigung, Bildschirmarbeit, Ernährung in der Schichtarbeit

■■ Einbeziehung externer Experten bei Spezialthemen (Amt für Arbeitsschutz, Be-

rufsgenossenschaften, andere Sachverständige)

■■ Qualifizierung von Vorgesetzten zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz

■■ Ausbildung von Ersthelfern und Sicherheitsbeauftragten

Wenn im Betrieb kein Arbeitskreis Gesundheit existiert, der sich mit dem arbeitsbe-

dingten Krankheitsgeschehen und Maßnahmen der Gesundheitsförderung befasst, 

gehören auch diese Themen in den Arbeitsschutzausschuss.
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Um die Mitbestimmungsrechte wahr-

nehmen zu können und über Gestal-

tungsaspekte zu verhandeln, ist es 

wichtig, alle hierfür notwendigen Infor-

mationen einzufordern. Dazu gehören:

■■ Vertragsgestaltung mit dem Be-

triebsarzt / der Fachkraft

■■ Begehungsprotokolle

■■ Vorschläge, die die Fachkraft oder 

der Betriebsarzt dem Arbeitgeber 

schriftlich unterbreitet hat

■■ Tätigkeitsberichte der Fachkraft /

des Betriebsarztes

■■ Aktivitäten des Arbeitgebers, die 

Zusammenarbeit der Fachkräfte so-

wohl mit den Sicherheitsbeauftrag-

ten als auch mit dem Betriebsarzt 

zu fördern

Zusätzlich können Interessenvertretun-

gen auch entscheidend dazu beitragen, 

die Kooperation mit Fachkräften und 

Betriebsärzten auszubauen. So ist es 

zum Beispiel sinnvoll

■■ den Betriebsarzt und die Fachkraft 

für Arbeitssicherheit in das Gremium 

einzuladen, um gegenseitige Erwar-

tungen und Wünsche zu klären so-

wie fachliche Fragen zu erörtern;

■■ beide Experten auf eine Betriebs-

versammlung einzuladen um den 

Kontakt der Betriebsärzte und Fach-

kräfte mit den Beschäftigten zu er-

leichtern;

■■ Begehungen zu fördern, innerhalb 

derer sehr gezielt bestimmte Ar-

beitsbereiche beurteilt werden. 

Dazu kann es sinnvoll sein, Arbeits-

plätze nur mit dem Betriebsarzt 

oder nur mit der Fachkraft zu be-

gehen.

Diese Anregungen geben nur einen Teil 

der umfassenden Gestaltungsmöglichkei-

ten zur Arbeitsschutzorganisation wieder. 

Für die Entwicklung einer auf den einzel-

nen Betrieb zugeschnittenen Strategie ist 

es sinnvoll, sich mit diesem Thema z. B. auf 

Seminaren intensiver zu befassen. Die Be-

ratungsstelle Arbeit & Gesundheit befasst 

sich schon seit vielen Jahren mit dieser The-

matik und berät betriebliche Interessenver-

tretungen gerne dabei, wie die Mitbestim-

mungsmöglichkeiten für einen präventiven 

Arbeitsschutz genutzt werden können.

Die Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit besteht seit 1989. Sie 

ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins »Arbeit & Gesund-

heit« und wird unter anderem mit Mitteln der Hamburger Be-

hörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 

finanziert. Sie erreichen uns in der Regel telefonisch während der 

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr.

Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit 
Schanzenstr. 75 | 20357 Hamburg | Tel. 040  /  4  39  28  58 | Fax 040  /  4  39  28  18 

buero@arbeitundgesundheit.de | www.arbeitundgesundheit.de
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